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Änderungen zur SV 22-V-82-0017 Anpassung des Kostendeckungsgrades für die Märkte der 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der o.g. Sitzungsvorlage muss der Beschlussvorschlag geändert werden.  
 
 
 
Der Satz: 
 

2. Es wird beschlossen, dass 

2.1.  der Kostendeckungsgrad für die Märkte der Landeshauptstadt Wiesbaden ab 
dem Jahr 2022 nur noch bei rund 55 % (788.000 €) liegen kann; 

 
wird durch folgenden Satz ersetzt: 
 

1.9.  der Kostendeckungsgrad für die Märkte der Landeshauptstadt Wiesbaden ab 
dem Jahr 2022 nur noch bei rund 55 % (788.000 €) liegen kann; 

 
 
Der Satz: 
 

2.2   der entstehende Fehlbetrag in Höhe von rund 45 % (655.000 € zzgl. MwSt.) der 
TriWiCon zur Ausrichtung der Märkte für die Landeshauptstadt Wiesbaden jähr-
lich als gesonderter Zuschuss  ab 2022 zugesetzt wird; 
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wird durch folgenden Satz ersetzt: 
 

2.1   der für 2022 und 2023 entstandene und entstehende Fehlbetrag jährlich als ge-
sonderter Zuschuss in Höhe von rund 45 % (655.000 € zzgl. MwSt.) der TriWiCon 
zur Ausrichtung der Märkte für die Landeshauptstadt Wiesbaden als gesonderter 
Zuschuss zugesetzt wird. 

 

Der Satz: 
 

2.3   die TriWiCon im Jahr 2024 eine Überprüfung des Kostendeckungsgrades vor-
nimmt und den städtischen Gremien berichtet. 

 

wird durch folgenden Satz ersetzt: 
 

2.2   die TriWiCon unmittelbar nach Vorliegen der Abrechnung des Sternschnuppen-
markts 2023 im Jahr 2024 eine genaue Auflistung der gestiegenen Kosten (dif-
fenziert nach den verursachenden Tatbeständen und Märkten) vorlegen soll.  

Es soll dargestellt werden, wie sich eine Umlegung der Kosten auf die Gebühren der 
einzelnen Märkte auswirken würde und bei welchen Märkten welche Kostensteige-
rungen angefallen sind. 

 
 
Es wird folgender Satz ergänzt: 
 

2.3   das ab dem Jahr 2024 wieder ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht werden 
soll. Dazu kann eine Änderung der Marktsatzung erforderlich werden. Die Mehr-
kosten aus der Unterdeckung der Märkte ab 2024 wird zum Haushalt angemeldet. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 


